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Ortsgemeinderat öffentlich   Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. Er beschließt, die vorlie-
gende Betreuungsordnung in der Fassung des beigefügten Entwurfes der Verwal-
tung ab dem 01.01.2024 in Kraft zu setzen. Er bevollmächtigt den Ortsbürgermeister 
den Entwurf zu unterzeichnen und die Verwaltung zu beauftragen, ab 01.01.2024 die 
Gebühren entsprechend der Neufassung der Betreuungsordnung zu erheben. 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Ortsgemeinde Ettringen, die Träger einer Grundschule ist, macht sich auf den 
Weg den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung  nach dem Ganztagsförderungs-
gesetz (GaFöG) Zug um Zug umzusetzen. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist 
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gefordert, stufenweise beginnend mit der Klassenstufe 1 ab dem Schuljahr 
2026/2027 die Ganztagsbetreuung für Schulkinder an fünf Tagen in der Woche im 
zeitlichen Umfang von 8 Stunden täglich sicherzustellen. D.h. ab diesem Zeitpunkt 
besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung, dann auch für die Zeit der Schulferien. 
Die bisherige Betreuungsordnung für die Grundschule Ettringen ist am 27.04.2015 in 
Kraft getreten. Derzeit endet die Betreuung der Kinder um 14.00 Uhr. Mit der Aktuali-
sierung der Betreuungsordnung beabsichtigt die Ortsgemeinde Ettringen, die derzei-
tigen Regelungen dem heutigen Bedarf anzupassen. 
 
Mit der neuen Betreuungsordnung werden insbesondere die Betreuungszeiten  und 
die hierfür festzusetzenden Eltenbeiträge aktualisiert. Die entstehenden Aufwendun-
gen bestehen aus Personalkosten und Sachkosten (Energiekosten, Lehr u. Lernmit-
tel,etc.) 
Die Betreuungskräfte werden im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 
eingesetzt. Zum 01.10.2022 wurde der gesetzliche Mindestlohn, nach dem die Be-
treuungskräfte entlohnt werden, auf 12,00 € angehoben. Der Stundensatz des El-
ternbeitrages wird entsprechend auf diesen Betrag angepasst. 
 
Nach der alten Betreuungsordnung wurden einheitlich 15,00 €/Monat von den Eltern 
erhoben. Die neue Ordnung differenziert hier die Beiträge im Hinblick auf die tägliche 
Nutzungsdauer der Betreuung, die vormittags 1 Stunde und nachmittags zwischen 
minimal 1 Stunde bis maximal 4 Stunden variiert.  
 
 
Details sind dem beigefügten Entwurf der Betreuungsordnung zu entnehmen, die als 
Anhang dem Beschlussvorschlag beigefügt ist. 
 
 
Zur Ganztagsbetreuung gehört aber auch eine gute Mittagsverpflegung. Eine ent-
sprechende Verpflichtung zur Vorhaltung einer gemeinschaftlichen Mittagsverpfle-
gung gibt es an Ganztagsschulen und an betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen, 
nicht aber an Betreuenden Grundschulen.  Insofern muss hierüber heute noch keine 
Entscheidung getroffen werden.  
 
Die Umsetzung der Mittagsverpflegung  geschieht im Bereich der Verbandsgemein-
de Vordereifel in unterschiedlicher Weise, je nach örtlichen Möglichkeiten und Ange-
boten. Das Mittagessen wird teilweise als „Frischküche“ angeboten, teilweise durch 
Caterer geliefert  oder aber durch spezialisierte Anbieter, wie die Firma „Apetito“ an-
geliefert und vor Ort aufbereitet. Je nachdem, für welche Variation sich der Schulträ-
ger entscheidet, sind unterschiedliche Massnahmen zu ergreifen. Dies kann in Ein-
zelfällen auch zu baulichen Veränderungen, bzw. Erweiterungen führen. Ebenso sind 
ab dem Zeitpunkt der Umsetzung personelle Entscheidungen zu treffen, da es dann 
der Einstellung von Wirtschaftskräften bedarf. Deswegen sollte die Ortsgemeinde 
Ettringen bereits jetzt die künftige Verpflichtung im Auge behalten und rechtzeitig 
Massnahmen ergreifen, die Einnahme eines Mittagessens zu ermöglichen. 
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Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2023 

Finanzhaushalt  
 2023 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
 
2023 Betreuungsordnung Grundschule Ettringen 
Anmeldung_ erweitertes Angebot betreuende Grundschule 
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